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Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 

 

21. Januar  2015 

Dr. Heike Buhse 

361-15871 

 

V o r l a g e  Nr.  L 127/18L  

für die Sitzung der staatlichen Deputation für Bildung am 4. Februar 2015 

 

Anpassung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Lehrämter an die Neuord-

nung des Zulassungsverfahrens in den Vorbereitungsdienst (Zweite Befassung) 

 

A. Hintergrund 

Der Deputation für Bildung ist auf der Sitzung am 2. Oktober 2014 mit der Vorlage L 

122/18 der Entwurf der »Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ausbildung 

der Lehramtsreferendarinnen und -referendare im Vorbereitungsdienst und über die Zweite 

Staatsprüfung für die Lehrämter an öffentlichen Schulen (Ausbildungs- und Prüfungsord-

nung für Lehrämter)« vorgelegt worden.  

Kernpunkte der Erneuerungen in der Lehrerausbildung sind:  

 die Verlängerung der Eingangsphase in den Vorbereitungsdienst auf ein halbes Jahr, 

 die Beibehaltung des bisherigen Umfangs von wöchentlich zehn Stunden selbst ver-

antworteter Unterricht mit Beginn der Hauptphase, 

 die Klarstellung der Möglichkeit, Anteile im definierten Umfang des selbstverantworte-

ten Unterrichts in die Eingangsphase vorzuziehen, die dann im Rahmen der Gesamtun-

terrichtsverpflichtung gegengerechnet werden,   

 eine Klärung des laut Lehrerdienstordnung im Vorbereitungsdienst möglichen Vertre-

tungsunterrichts.  

Die staatliche Deputation für Bildung hatte den Entwurf zur Kenntnis genommen und der 

Einleitung des Beteiligungsverfahrens zugestimmt. Über die im Rahmen der Beteiligung 

eingegangenen Stellungnahmen soll der Deputation für Bildung berichtet werden. 
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B. Sachstand 

In Anlage 1 wird der überarbeitete Entwurf »Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- 

und Prüfungsordnung für Lehrämter« vorgelegt. Über die Stellungnahmen aus dem Beteili-

gungsverfahren wird in Anlage 2 berichtet. Durch die Einarbeitung der Anregungen aus der 

Rechtsförmlichkeitsprüfung wurden kleinere sprachliche Änderungen vorgenommen, die 

nicht zu einer inhaltlichen Aussageänderung führen.  

Aus dem Beteiligungsverfahren liegen folgende Stellungnahmen vor: 

 

a) dbb Beamtenbund und Tarifunion:  

Der dbb Beamtenbund und Tarifunion hat keine Bedenken erhoben.  

 

b) Deutscher Hochschulverband:  

Der Deutsche Hochschulverband verzichtet auf die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

c) DGB: 

Der DGB und die im DGB organisierte GEW Bremen verweisen darauf, „in der Ver-

gangenheit“ zwei Beschlüsse getroffen zu haben:  

1. die Ablehnung der vor Jahren vorgenommenen Erhöhung des bedarfsdeckenden 

Unterrichts von acht auf zehn Wochenstunden; 

2. die Ablehnung des bedarfsdeckenden Einsatzes in der Einführungsphase des 

Referendariats. 

Vor diesem Hintergrund lehnt der DGB die im Verordnungsentwurf vorgesehene re-

gulierte Möglichkeit, selbst verantworteten Unterricht in die Eingangsphase vorzuzie-

hen, sowie die klarstellende Regelung zum Vertretungsunterricht im Vorbereitungs-

dienst ab. 

 

d) Norddeutsche Kooperation 

Im Rahmen der norddeutschen Kooperation hat sich lediglich das Land Niedersach-

sen geäußert, jedoch keine Bedenken erhoben. 
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e) Personalrat Schulen in Bremen und Bremerhaven, Frauenbeauftragte, Schwer-

behindertenvertretung: 

Der Personalrat Schule befürchtet eine Verschlechterung der Ausbildungssituation 

durch frühzeitiges Unterrichten in der Eingangsphase ohne Unterstützung oder 

Rückmeldung durch eine Lehrkraft; er erwartet dadurch eine Überlastung und Über-

forderung der Referendarinnen und Referendare im Zuge einer sinkenden Ausbil-

dungsqualität im Vorbereitungsdienst. Dazu erläutert der Personalrat Schulen die 

sensible Abhängigkeit der auszubildenden Lehrkräfte von ihrer Ausbildungsschule, 

die sich vor allem dadurch ergibt, dass die Note des Schulgutachtens in die Exa-

mensnote eingeht und dass ein Interesse an einer Einstellung nach dem Referenda-

riat nicht selten gegeben ist. Aufgrund dieser Abhängigkeit könnten Referendarinnen 

und Referendare schlecht einen Wunsch der Schulleitung ablehnen und wären dann 

bereit, frühzeitig auch in der Eingangsphase bedarfsdeckend zu unterrichten oder 

Vertretungsunterricht zu übernehmen.  

Vertretungsunterricht sei zusätzlicher Unterricht, der zu erhöhter Belastung führe und 

nicht Ausbildungszwecken diene, „insbesondere dann nicht, wenn in fremden Lern-

gruppen oder sogar fachfremd unterrichtet werden soll“. Wenn, dann sollte Vertre-

tungsunterricht nur im „absoluten Ausnahmefall“ möglich sein. Der Personalrat be-

fürchtet, dass über die Aufnahme des Vertretungsunterrichts in die Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung für Lehrämter eine so wahrgenommene Unterfinanzierung des Bil-

dungssystems durch Mehrarbeit von Referendarinnen und Referendaren ausgegli-

chen werden soll.  

Vor dem Hintergrund dieser Sorgen lehnt der Personalrat Schulen § 3 Absatz 2 Num-

mer 5 ab und verweist auf die Deputationsvorlage Nr. L 104/18 vom 23. Mai 2014: 

„Bestandteil der Absprachen ist, dass die Referendarinnen und Referendare nicht sofort 

selbstständigen Unterricht erteilen sollen. Sie sollen im ersten Halbjahr ihres Ausbil-

dungsunterrichts hospitieren und in Form von hospitiertem eigenem Unterricht, Doppel-

besetzungen oder Vertretungsunterricht (sie stellen aber keine Vertretungsreserve dar!) 

ausgebildet werden.“  

Auch begründet er seine Ablehnung des Passus § 6 Absatz 3 zum Vertretungsunter-

richt mit § 14 Absatz 3 Satz 3 der Lehrerdienstordnung vom 1. August 2010:  

„Referendare und Referendarinnen können ohne ihre Einwilligung nur zu Vertretungs-

stunden herangezogen werden, soweit dies auch Ausbildungszwecken dient.“ 
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Der Personalrat Schulen in Bremerhaven, die Frauenbeauftragte und die Schwerbe-

hindertenvertretung schließen sich diesem Votum an. Die Schwerbehindertenvertre-

tung wünscht die Ergänzung des § 6 um folgenden Passus: 

„Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Referendarinnen und Referendare können 

nur mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung zu zusätzlichem Unterricht verpflichtet werden“. 

 

Fazit des Beteiligungsverfahrens 

Die Hinweise und Wünsche der Personalvertretungen haben auf missverständliche Rege-

lungen hingewiesen, die einer Klarstellung bedürfen. Der Einwand der Schwerbehinderten-

vertretung zum Vertretungsunterricht soll berücksichtigt werden. Nachstehend werden die im 

Zuge des Beteiligungsverfahrens deutlich gewordenen Nachsteuerungen skizziert. 

 

a) Selbstverantworteter Unterricht in der Eingangsphase: 

Der DGB und die Personalvertretungen wünschen die Streichung des § 3 Absatz 2 

Nummer 5. Vielmehr soll die bisherige Regelung nach § 6 Absatz 3 (alt) beibehalten 

werden, die lautet: 

„Während der Einführungsphase kann die Referendarin oder der Referendar nicht zu 

selbst verantwortetem Unterricht verpflichtet werden.“ 

Es ist jedoch ein Irrtum zu glauben, dass deshalb nach jetziger Ausbildungs- und Prü-

fungsordnung für Lehrämter kein selbst verantworteter Unterricht in der Eingangs-

phase möglich ist. Dies ist festgelegt in § 6 Absatz 2:  

„Nach Maßgabe von Absatz 3 entfallen zehn Unterrichtsstunden auf die Durchführung 

selbst verantworteten Unterrichts. Über Abweichungen entscheidet die Schule im Einver-

nehmen mit dem Landesinstitut für Schule.“  

So kann zwar heute keine Referendarin und kein Referendar gegen ihren oder seinen 

Willen zu selbst verantwortetem Unterricht in der Eingangsphase verpflichtet werden, 

erfolgt dazu allerdings das Einverständnis und zudem die Zustimmung durch das 

Landesinstitut für Schule kann nach gültiger Rechtsverordnung selbstverantwortlich 

während der Eingangsphase unterrichtet werden.   

Für eine Dauer von maximal drei Monaten entsteht dadurch kein weiterer rechtlicher 

Regelungsbedarf, für eine Dauer der Eingangsphase von zukünftig sechs Monaten 

könnte der jetzige § 6 Absatz 3 in Verbindung mit § 6 Absatz 2 zu erheblichen Un-

gleichbehandlungen zwischen den Referendarinnen und Referendaren sowie zu ei-

ner Verminderung der Ausbildungsqualität führen. Im ungünstigsten Falle könnten 
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Referendarinnen und Referendare an etlichen Schulen weniger ausgebildet und ver-

stärkt zu einem frühzeitigen Unterrichtseinsatz gebeten werden, ohne grundlegend 

von dafür qualifizierten Lehrkräften in das Profil der Einzelschule, in Unterrichts-, Er-

ziehungs- und Beratungsaufgaben, in Schulentwicklung und Evaluation eingeführt 

worden zu sein.  

Der jetzige § 6 Absatz 3 in Verbindung mit § 6 Absatz 2 ist für die Zukunft nicht mehr 

präzise genug und könnte genau zu dem führen, was die Personalvertretungen be-

fürchten.  

Von Bedeutung ist deshalb die klare Regelung des Umfangs und der Anrechnung des 

selbst verantworteten Unterrichts während der Eingangsphase. Diese wird neu in § 3 

Absatz 2 Nummer 4  und in § 6 Absatz 2 geregelt.  

In § 6 Absatz 2 wird zudem neu klargestellt, dass die Unterrichtsbefreiung vor der 

mündlichen Prüfung nicht die Gesamtunterrichtsverpflichtung reduziert. Der Umfang 

des selbst verantworteten Unterrichts im Rahmen des Ausbildungsunterrichts umfasst 

40 Wochen à zehn Unterrichtsstunden. 

Diese klare Regelung dient der Sicherung der Ausbildungsqualität. Referendarinnen 

und Referendare erhalten somit sicher die Ausbildungszeit mit dem begleiteten und 

angeleiteten Unterricht und auch mit Hospitationen, um theoretisches Wissen in prak-

tische Handlungskompetenz transformieren zu können, unter der besonderen Be-

rücksichtigung der Heterogenität an inklusiv ausgerichteten Schulen. 

 

b) Vertretungsunterricht 

Der Vertretungsunterricht im Vorbereitungsdienst ist nicht neu. § 14 Absatz 3 der 

Lehrerdienstordnung vom 1. August 2010 lautet: 

„Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, wenn die schulischen Verhältnisse es erfordern, 

über ihre Pflichtstunden hinaus für kurze Zeit weitere Unterrichtsstunden zu übernehmen 

(Vertretungsstunden). Diese Unterrichtsstunden sollen in der Regel nicht mehr als zwei 

Stunden pro Woche betragen, bei Lehrerinnen und Lehrern, die nicht mit mehr als der 

Hälfte der vollen Stundenzahl beschäftigt sind, nicht mehr als eine Stunde pro Woche. 

Referendare und Referendarinnen können ohne ihre Einwilligung nur zu Vertretungsstun-

den herangezogen werden, soweit dies auch Ausbildungszwecken dient.“   

Bisher gibt es dazu keine Aussage in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 

Lehrämter, obwohl der Vertretungsunterricht an Ausbildungszwecke gebunden ist. 

Dies hat in der Vergangenheit zu vielen Nachfragen zum Umfang und zur Bedeutung 

des Wortes „Ausbildungszweck“ geführt. Deshalb nimmt der Entwurf der „Verordnung 
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zur Änderung der Ausbildungs- und  Prüfungsordnung für Lehrämter“ in § 6 „Ausbil-

dungsleistungen“ neu den Passus zum Vertretungsunterricht aus der Lehrerdienst-

ordnung auf. Der „Ausbildungszweck“ ist präzise definiert in § 3 des Bremischen Leh-

rerausbildungsgesetzes und in § 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Lehr-

ämter. Durch die Verankerung des Vertretungsunterrichts in der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung wird dies verdeutlicht. Neu wird klargestellt, dass bei Vertretungs-

unterricht der Umfang des Ausbildungsunterrichts nicht überschritten werden darf 

sowie die Lerngruppe möglichst bekannt und das zu vertretende Fach eines der Aus-

bildungsfächer der Referendarin bzw. des Referendars sein sollen. 

Die Personalvertretungen weisen aber u.a. darauf hin, dass die Formulierung weiter-

gehend präzisiert werden sollte, um der Integrationsvereinbarung für den Öffentlichen 

Dienst in Bremen, bzw. § 124 SGB IX nachzukommen. Neu wird deshalb unter Bezug 

auf die jetzt gültige Lehrerdienstordnung die Berücksichtigung des Schutzbedürfnis-

ses von Schwerbehinderten aufgenommen.  

 

Vor dem Hintergrund der Anpassungen hat der Personalrat Schulen seine Zustimmung zu 

den vorgesehenen Regelungen signalisiert. Die Frauenbeauftragten haben sich dieser Ein-

schätzung angeschlossen. 

 

C. Finanzielle Auswirkungen 

Die Vorlage hat keine finanziellen und personalwirtschaftlichen Auswirkungen.  

 

D. Genderrelevanz 

Von den dargestellten Sachverhalten sind Menschen beiderlei Geschlechts in gleichem 

Maße betroffen. 

 

E. Beschlussvorschlag 

Die staatliche Deputation für Bildung stimmt dem Entwurf der „Verordnung zur Änderung 

der Ausbildungs- und  Prüfungsordnung für Lehrämter“ gemäß Anlage 1 zu. 
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Verordnung zur Änderung der Ausbildungs- und  Prüfungsordnung 

für Lehrämter 

Vom 4. Februar 2015 

 

Aufgrund des § 6 Absatz 5 in Verbindung mit § 12 des Bremischen Lehrerausbildungsgeset-

zes vom 16. Mai 2006 (Brem.GBl. S. 259 221-i-1) das zuletzt durch das Gesetz vom 14. De-

zember 2010 (Brem.GBl. S. 673; 2011 S. 68) geändert worden ist, wird verordnet: 

 

Artikel 1 

Die Ausbildungs- und  Prüfungsordnung für Lehrämter vom 14. Februar 2008 (Brem.GBl. S. 

29 — 221-i-3), die zuletzt durch die Verordnung vom 7. März 2012 (Brem.GBl. S. 103) ge-

ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

Artikel 1 

 

1.  In § 3 Absatz 1 wird der zweite Satz eingefügt: „Der Ausbildungsunterricht im Umfang 

von 12 Unterrichtsstunden pro Woche umfasst Unterricht unter Anleitung, gezielte Hospi-

tationen und selbst verantworteten Unterricht.“ 

 

2. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 1 werden nach dem Wort „eine“ die Wörter „in der Regel zweiwöchige“ 

eingefügt. 

bb) In Nummer 2 werden die Wörter „in den Fächern“ gestrichen. 

cc) In Nummer 3 werden die Wörter  „gezielte Hospitationen“ durch die Wörter „im An-

schluss an die Einführung am Landesinstitut für Schule planmäßigen Unterricht unter An-

leitung, gezielte Hospitationen“ ersetzt.  

dd) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:  

„4. die Möglichkeit, selbst verantworteten Unterricht im Umfang von bis zu sechs Unter-

richtsstunden pro Woche durchzuführen; diese Möglichkeit ist nur bei gegenseitigem 

Einvernehmen zwischen der Schule, dem Landesinstitut für Schule und der Referenda-

rin oder dem Referendar gegeben.“  

 

b) In Satz 2 werden die Wörter „längstens die ersten drei“ durch die Wörter „die ersten 

sechs“ ersetzt.  
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3.  In § 5 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Unterricht“ durch die Wörter „selbst verantwortete 

Unterricht“ ersetzt.   

 

4. § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Wörter „Absatz 3 entfallen“ durch die Wörter „§ 3 Absatz 3 ent-

fallen ab der Hauptphase“ ersetzt.  

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:  

„Geleistete Unterrichtsstunden nach § 3 Absatz 2 Nummer 4 werden auf die gesam-

te Verpflichtung zu selbst verantwortetem Unterricht angerechnet. Entsprechend 

wird die Unterrichtsbefreiung vor der mündlichen Prüfung nach § 3 Absatz 6 ausge-

glichen.“ 

 

5. § 6 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Heranziehung zu Vertretungsunterricht erfolgt nach § 14 Absatz 3 Satz 3 Lehrer-

dienstordnung und soll im Rahmen des Ausbildungsunterrichts nicht mehr als 4 Unter-

richtsstunden pro Monat umfassen. Der Umfang des Ausbildungsunterrichts darf durch 

Vertretungsunterricht nicht überschritten werden. Es soll nur in den Fächern vertreten 

werden, in denen die Referendarin oder der Referendar ausgebildet wird, und soweit 

möglich in einer Lerngruppe, die der Referendarin oder dem Referendar bekannt ist. 

Während der ersten drei Monate der Eingangsphase findet kein Vertretungsunterricht 

statt. Ab dem vierten Ausbildungsmonat kann die Referendarin oder der Referendar zu 

Vertretungsunterricht herangezogen werden und wird daran in für die Ausbildung geeig-

neter Weise herangeführt. Vertretungsunterricht bedarf bei Schwerbehinderten und ihnen 

gleichgestellten Referendarinnen und Referendaren ihrer ausdrücklichen Zustimmung.“ 

 

6. § 33 wird wie folgt geändert:  

a) Dem Wortlaut wird folgender Absatz 1 vorangestellt:  

„(1) Für Referendarinnen und Referendare, die bis einschließlich zum 1. August 2014 

ihren Vorbereitungsdienst begonnen haben, sind die Vorschriften dieser Verordnung 

in der am 31. Januar 2015 geltenden Fassung weiter anzuwenden.“  

b) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 2. 

 

7. § 34 Absatz 3 wird aufgehoben. 
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Artikel 2 

 

Diese Verordnung tritt rückwirkend zum 1. Februar 2015 in Kraft. 

 

 

Bremen, den  

 

 

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft 
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Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

Fassung vom 14.02.2008 
Neufassung 

(Änderungen unterstrichen oder gestrichen) 

Begründung 
(Begründung für die Änderungen gegenüber Altfas-

sung vom 14.02.08) 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt 1 Ausbildung 

§ 1 Aufgaben und Ziele der Ausbildung im  
 Vorbereitungsdienst 

§ 2 Inhalt und Durchführung der Ausbildung 

§ 3 Gliederung der Ausbildung 

§ 4 Ausbildung durch das Landesinstitut für  
 Schule 

§ 5 Ausbildung an der Schule 

§ 6 Ausbildungsleistungen 

§ 7 Ausbildungsdokumentation (Portfolio) 

Abschnitt 2 Prüfung 

Teil 1 Zweck, Inhalt und Umfang der Prüfung 

§ 8 Zweck der Prüfung 

§ 9 Umfang der Prüfung 

§ 10 Die unterrichtspraktischen Prüfungen 

§ 11 Das Gutachten der Ausbildungsschule 

§ 12 Die Abschlussarbeit 

§ 13 Die mündliche Prüfung 

 

Teil 2 Durchführung der Prüfung 

§ 14 Zuständigkeit 

§ 15 Prüfungskommission 

 
 



 – 2 – Anlage 2 zur Vorlage L 127/18 

  

§ 16 Voraussetzungen der Zulassung und  
 Meldung zur Prüfung 

§ 17 Entscheidung über die Zulassung 

§ 18 Unterrichtspraktische Prüfungen 

§ 19 Gutachten der Ausbildungsschule 

§ 20 Abschlussarbeit 

§ 21 Mündliche Prüfung 

 

Teil 3 Bewertung der Prüfungsleistungen 

§ 22 Grundsätze der Notenfindung 

§ 23 Gesamtergebnis der Prüfung 

 

Teil 4 Sonstige Bestimmungen 

§ 24 Niederschriften 

§ 25 Prüfungsakte 

§ 26 Verstoß gegen die Prüfungsordnung 

§ 27 Rücktritt und Versäumnisse 

§ 28 Wiederholung der Prüfung 

§ 29 Prüfungszeugnis 

§ 30 Sonderbestimmungen 

§ 31 Erweiterungsprüfung 

§ 32 Verfahren bei Widersprüchen im Sinne der  
 Verwaltungsgerichtsordnung 

§ 33 Übergangsbestimmungen 

§ 34 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
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Abschnitt 1 
 

Ausbildung 
 

  

 
§ 1 Aufgaben und Ziele der Ausbildung im  
 Vorbereitungsdienst 
 
(1) Die Ausbildung im Vorbereitungsdienst soll die 
Referendarin oder den Referendar für das jeweilige 
Lehramt an öffentlichen Schulen qualifizieren. 
 

 
 
 

 

 

(2) Lehrämter an öffentlichen Schulen sind: 
 
1. das Lehramt an Grundschulen und Sekundar-

schulen/Gesamtschulen mit dem Schwerpunkt 
Grundschule oder dem Schwerpunkt Sekundar-
schule/Gesamtschule 

2. das Lehramt an Gymnasien/Gesamtschulen 

3. das Lehramt an beruflichen Schulen 

4. das Lehramt für Sonderpädagogik 
 

 
 

(3) Während der Ausbildung soll die Referendarin 
oder der Referendar lernen, 
 
1. Lernprozesse pädagogisch verantwortlich planen, 

einleiten, lenken, unterstützen und beurteilen, 

2. nach curricularen und schulinternen Vorgaben 
unter Einbeziehung der Erziehungsziele des 
Schulgesetzes und der Berücksichtigung der He-
terogenität in einer Lerngruppe didaktische Ent-
scheidungen zu treffen und sie mit geeigneten 
Mitteln umzusetzen, 

3. fachübergreifende Problemstellungen in den Un-
terricht einzubinden,  

4. Konflikte mit Schülerinnen und Schülern in Res-
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pekt vor ihrer Persönlichkeit mit Konsequenz zu 
lösen, 

5. auf der Grundlage diagnostischer Kenntnisse 
Lernentwicklungen und Leistungen zu beschrei-
ben und zu beurteilen, 

6. individuell im Team die eigenen Arbeit zu gestal-
ten und zu evaluieren, 

7. die notwendige Medienkompetenz in die Arbeit 
einzubeziehen,  

8. Verfahren der Qualitätsentwicklung und der Qua-
litätssicherung in der Schule einzusetzen, 

9. Gespräche mit Schülerinnen und Schülern zu 
führen, sowie mit Eltern zusammenzuarbeiten 
und sie zu beraten, 

10. in Gremien und Fachberatungen mitzuarbeiten 
mit dem Ziel der Qualitätsentwicklung des Unter-
richts und des übrigen schulischen Lebens, 

11. die notwendigen schulrechtlichen Kenntnisse in 
die Arbeit einzubeziehen und 

12. die berufliche Tätigkeit und die damit verbunde-
nen Rollen zu reflektieren. 

§ 2 Inhalt und Durchführung der Ausbildung 
 

(1) Die Ausbildung in einem Lehramt erfolgt in zwei 
Fächern und in Bildungswissenschaften. Als Fä-
cher in diesem Sinne gelten: 

 
1. zwei Unterrichtsfächer, 

2. ein Lernbereich der Primarstufe und ein Unter-
richtsfach, 

3. eine sonderpädagogische Fachrichtung und ein 
Unterrichtsfach oder ein Lernbereich, 

4. eine berufsbildende Fachrichtung und ein Unter-
richtsfach oder 
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5. zwei berufsbildende Fachrichtungen. 
 
Bildungswissenschaften umfassen die wissenschaft-
lichen Disziplinen, die sich mit Bildungs- und Erzie-
hungsprozessen, mit Bildungssystemen sowie mit 
deren Rahmenbedingungen auseinandersetzen. 
 

(2) Die Unterrichtsfächer, Lernbereiche, sonderpä-
dagogischen Fachrichtungen und berufsbildenden 
Fachrichtungen nach Absatz 1 werden gesondert 
festgelegt. 
 

  

§ 3 Gliederung der Ausbildung 
 
(1) Die Ausbildung gliedert sich in Eingangsphase, 
Hauptphase sowie Prüfungsphase. 
 

§ 3 Gliederung der Ausbildung 
 
(1) Die Ausbildung gliedert sich in Eingangs-
phase, Hauptphase sowie Prüfungsphase. Der 
Ausbildungsunterricht im Umfang von 12 Unter-
richtsstunden pro Woche umfasst Unterricht 
unter Anleitung, gezielte Hospitationen und 
selbst verantworteten Unterricht. 
 

Begründung: 
Klärung des Begriffs „Ausbildungsunterricht“ ent-
sprechend der KMK-Standards. Inhaltlich nicht neu, 
aber relevant v.a. für die Abgrenzung zum Vertre-
tungsunterricht. 

(2) Die Eingangsphase umfasst 
 
1. eine Einführung durch das Landesinstitut für 

Schule in das künftige Arbeitsfeld Schule, 

2. Ausbildungsveranstaltungen des Landesinstituts 
für Schule in den Fächern, 

3. gezielte Hospitationen und  

4. planmäßigen Unterricht unter Anleitung. 
 
 
Die Eingangsphase dauert längstens die ersten drei 
Monate der Ausbildung. Das Nähere bestimmt das 
Landesinstitut für Schule. 

(2) Die Eingangsphase umfasst 
 

1. eine in der Regel zweiwöchige Einführung 
durch das Landesinstitut für Schule in das 
künftige Arbeitsfeld Schule, 

2. Ausbildungsveranstaltungen des  
Landesinstituts für  Schule in den Fächern, 

3. gezielte Hospitationen und  

4.3. im Anschluss an die Einführung am Landes-
institut für Schule planmäßigen Unterricht 
unter Anleitung, gezielte Hospitationen und 

5.4. die Möglichkeit, selbst verantworteten Unter-
richt im Umfang von bis zu sechs Unter-
richtsstunden pro Woche durchzuführen; 
diese Möglichkeit ist nur bei gegenseitigem 
Einvernehmen zwischen der Schule, dem 

Begründung: 
 
Zwei Wochen sind Minimum und die Regel, aber es 
können durch die Kalendertage auch 2,5 Wochen 
sein.  
Im Zuge der Neuordnung der Ausbildung –  Start 
und Ende erfolgen künftig ausschließlich zum Halb-
jahres und Schuljahreswechsel – trägt die verän-
derte Eingangsphase insbesondere den erweiterten 
Anforderungen an die Lehrerausbildung durch die 
Umsetzung der Inklusion Rechnung und ermöglicht 
hervorragende Ausbildungsqualität bei schulischer 
Flexibilität an inklusionsorientierten Schulen.  
 
 
Die Anrechnung wird in § 6 Absatz 2 geregelt, dies 
war versehentlich doppelt formuliert worden. 
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Landesinstitut für Schule und der Referen-
darin oder dem Referendar gegeben.  

 

Die Eingangsphase dauert längstens die ersten 
drei sechs Monate der Ausbildung. Das Nähere 
bestimmt das Landesinstitut für Schule.  
 

(3) In der Hauptphase wird überwiegend selbst 
verantworteter Unterricht, im geringeren Anteil Un-
terricht unter Anleitung erteilt. 
 
 

  

(4) Hospitationen, Praktika, Studientage oder Stu-
dienwochen sowie Lehrgänge können nach Maß-
gabe ausbildungsdidaktischer Erfordernisse so-
wohl während der Eingangsphase als auch wäh-
rend der Haupt- und Prüfungsphase durchgeführt 
werden. 
 

  

(5) Ausbildungsveranstaltungen des Landesinstituts 
für Schule haben in der Regel Vorrang vor Schulver-
anstaltungen. Dies gilt nicht, wenn die Referendarin 
oder der Referendar an Zeugnis- oder Versetzungs-
konferenzen oder an Abschlussprüfungen der Schule 
für Klassen oder Gruppen teilnehmen muss, in denen 
er oder sie für Beurteilungen verantwortlich ist. 
 

  

6) Termine der Zweiten Staatsprüfung haben Vorrang 
vor allen anderen Terminen. Die Referendarin oder 
der Referendar ist während der letzten 14 Kalenderta-
ge vor dem Abgabetermin der Abschlussarbeit von 
allen Ausbildungsveranstaltungen befre i t , soweit 
nicht selbst verantworteter Unterricht berührt ist. Sie 
oder er ist während der letzten sieben Kalendertage 
vor der mündlichen Prüfung von allen Ausbildungs-
veranstaltungen und Unterrichtsverpflichtungen be-
freit. 
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§ 4 Ausbildung durch das Landesinstitut für  
 Schule 
 
(1) Die Ausbildung im Landesinstitut für Schule hat 
bildungswissenschaftliche und fachdidaktische 
Schwerpunkte. Gesellschafts-, kommunikationswis-
senschaftliche und rechtliche Aspekte sind einge-
schlossen. Die Schule und der Unterricht mit ihren Vo-
raussetzungen, Anforderungen und Wirkungen ste-
hen in allen Veranstaltungen im Mittelpunkt. 
 

  

(2) Die Ausbildung erfolgt auf der Grundlage von 
Ausbildungsstandards in Pflichtveranstaltungen für 
Bildungswissenschaften einschließlich Gesell-
schafts- und Kommunikationswissenschaften sowie 
für Schul- und Dienstrecht, für Fächer, für Lernbe-
reiche und für Fachrichtungen sowie in Wahlpflicht- 
und Wahlveranstaltungen. 
 

  

(3) Die Seminarveranstaltungen sollen in einem 
engen Zusammenhang mit der Schulpraxis stehen 
und in Inhalt und Form projektorientiertes Arbeiten 
sowie an schüleraktivierendes Lehren und Lernen 
orientierte Fachdidaktik einbeziehen. Sie unter-
stützen die Reflexion unterschiedlicher Praxiser-
fahrungen. Für Seminarveranstaltungen sind in 
der Regel sieben Wochenstunden vorgesehen. 
 

  

(4) Der Unterricht der Referendarin oder des Refe-
rendars wird von der jeweils zuständigen Ausbilderin 
oder dem jeweils zuständigen Ausbilder der beiden 
Fachdidaktiken und für die Bildungswissenschaften 
je 6- bis 9-mal hospitiert und unter Ausbildungsge-
sichtspunkten besprochen. Auf Wunsch der Refe-
rendarin oder des Referendars können in Absprache 
mit der Ausbilderin oder dem Ausbilder weitere Hos-
pitationen stattfinden. Zusätzlich werden Gruppen-
hospitationen unter den Referendarinnen und Refe-
rendaren durchgeführt. 
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(5) Ausbilderinnen und Ausbilder sind die am Lan-
desinstitut für Schule tätigen Fachleiterinnen und 
Fachleiter sowie Ausbildungsbeauftragte. 
 

  

(6) Neben Hospitationen sollen ergänzend Lehrgän-
ge, Studienwochen und Studientage sowie Praktika 
durchgeführt werden. 
 

  

§ 5 Ausbildung an der Schule 
 
(1) Die Ausbildung an der Schule umfasst 
1. Hospitationen im Unterricht der Mentorin oder 

des Mentors und weiteren Lehrkräften an der 
Ausbildungsschule und an kooperierenden 
Schulen, 

2. Planung, Durchführung und Auswertung von 
Unterricht unter Anleitung, bei dem die Mento-
rin oder der Mentor oder die anleitende Lehre-
rin oder der anleitende Lehrer die Verantwor-
tung für den Unterricht behält, 

3. Planung, Durchführung und Auswertung von 
Unterricht, der im Stundenplan ausgewiesen ist 
und der von der Referendarin oder dem Refe-
rendar selbst verantwortet wird, 

4. Führung von beratenden und konfliktbezogenen 
Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern und 
Erziehungsberechtigten, 

5. Mitarbeit in Teamstrukturen und Gremien der 
Schule einschließlich Moderation von Arbeits-
gruppen und Gremien der Schule, 

6. Mitarbeit am Schulentwicklungsprozess der 
Ausbildungsschule, 

7. Teilnahme an einer Klassen- oder Studienfahrt 
mit Schülerinnen und Schülern, die der Refe-
rendarin oder dem Referendar durch vorherige 

  



 – 9 – Anlage 2 zur Vorlage L 127/18 

  

Unterrichtstätigkeit bekannt sein sollen, 

8. Teilnahme an weiteren schulischen Veranstal-
tungen. 

(2) Die Ausbildung in der Schule, insbesondere der 
unterrichtliche Einsatz der Referendarin oder des 
Referendars erfolgt  
 
1. für das Lehramt an Grundschulen und Se-

kundarschulen/Gesamtschulen mit dem 
Schwerpunkt Grundschule an einer Grund-
schule oder mit dem Schwerpunkt Sekundar-
schule/Gesamtschule an einem Schulzent-
rum der Sekundarstufe I oder Gesamtschule; 
das schließt grundsätzlich die Ausbildung 
über insgesamt 40 Unterrichtsstunden, da-
von mindestens 30 in einem engen inhaltli-
chen und zeitlichen Zusammenhang, sowie 
die Teilnahme am Schulleben (insbesondere 
Fachberatungen, Konferenzen, Schulveran-
staltungen) über den Ausbildungsunterricht 
hinaus bis zum Ende des zweiten Drittels der 
Ausbildungszeit unter Anleitung der Mentorin 
oder des Mentors oder einer Fachlehrerin o-
der eines Fachlehrers und gezieltem Hospi-
tieren in den Klassenstufen außerhalb des 
gewählten Schwerpunktes ein, 

2. für das Lehramt an Gymnasi-
en/Gesamtschulen an einem Gymnasium, 
einer Gesamtschule oder einer gymnasialen 
Abteilung eines Schulzentrums der Sekun-
darstufe I oder in der Oberstufe eines Gym-
nasiums, in der gymnasialen Oberstufe einer 
Gesamtschule oder eines Schulzentrums der 
Sekundarstufe II; das schließt grundsätzlich 
die Ausbildung der Referendarin oder des 
Referendars über insgesamt 40 Unterrichts-
tunden, davon mindestens 30 in einem en-
gen inhaltlichen und zeitlichen Zusammen-
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hang, sowie die Teilnahme am Schulleben 
(insbesondere Fachberatungen, Konferen-
zen, Schulveranstaltungen) über den Ausbil-
dungsunterricht hinaus bis zum Ende des 
zweiten Drittels der Ausbildungszeit unter 
Anleitung der Mentorin oder des Mentors oder 
einer Fachlehrerin oder eines Fachlehrers 
und gezieltem Hospitieren in der Schulstufe 
und Schulform ein, die nicht ihrer oder seiner 
überwiegenden Ausbildung an ihrer oder seiner 
Ausbildungsschule entsprechen, 

3. für das Lehramt an beruflichen Schulen in 
Klassen der verschiedenen berufsbildenden 
Bildungsgänge der gewählten Fachrichtung 
an einer Berufsschule oder einem Schulzent-
rum der Sekundarstufe II, und ggf. in ande-
ren Klassen an einem Schulzentrum der Se-
kundarstufe II, 

4. für das Lehramt für Sonderpädagogik in zwei 
sonderpädagogischen Schwerpunkten an ei-
nem Förderzentrum oder an einer mit einem 
Förderzentrum kooperierenden Schule. 

 

(3) Der Unterricht der Referendarin oder des Refe-
rendars wird von den Mentorinnen und Mentoren 
fachbezogen 8- bis 11-mal hospitiert und unter Aus-
bildungsgesichtspunkten besprochen. 
 

(3) Der selbst verantwortete Unterricht der Refe-
rendarin oder des Referendars wird von den Men-
torinnen und Mentoren fachbezogen 8- bis 11-mal 
hospitiert und unter Ausbildungsgesichtspunkten 
besprochen. 

Begründung: 
Die intensive Betreuung durch Mentorinnen und 
Mentoren wird ab dem 2. Halbjahr der Schule ange-
rechnet. Mit dieser Änderung wird verdeutlicht, dass 
unverändert im selbst verantworteten Unterricht die 
Hospitationen erfolgen. Die Betreuung durch Men-
toren kann sich deshalb vor allem konzentrieren auf 
das 2. und 3. Halbjahr, oder es können andere 
Ausbildungsmodelle entwickelt werden wie bspw. 
eine gleichmäßige Verteilung der Betreuung  auf 
alle drei Halbjahre oder eine Konzentration auf das 
1. und 2. Halbjahr. Hier ist individuell der Ausbil-
dungsstand der Referendarin oder des Referendars 
zu berücksichtigen. Die Schulleitung trifft in ihrer 
Personalverantwortung die Entscheidung. 
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(4) Ausbildungsschule im Sinne dieser Verordnung ist 
die Schule, an der die Referendarin oder der Referen-
dar zur Ausbildung gewiesen wird. Die Ausbildung der 
Referendarin oder des Referendars in der Schule regelt 
die Schulleiterin oder der Schulleiter im Einverneh-
men mit dem Landesinstitut für Schule. Sie oder er 
sorgt dafür, dass die Referendarin oder der Referen-
dar in die Arbeit der Schule eingeführt, bei der Unter-
richtstätigkeit unterstützt, in Arbeiten an der Schul-
entwicklung eingebunden und an der Vorbereitung 
und Durchführung von Klassen- oder Studienfahrten 
beteiligt wird. Zu Ausbildungsbeginn stellt sie oder er 
einen den schulischen Teil der Ausbildung betreffen-
den Ausbildungsplan auf, der mit der Referendarin 
oder dem Referendar besprochen wird. Bei Bedarf ist 
der Ausbildungsplan im Laufe der Ausbildung anzu-
passen. 
 

  

§ 6 Ausbildungsleistungen 
 
(1) Die Referendarin oder der Referendar muss 
sich aktiv um den Qualifikationserwerb bemühen; 
das schließt die Pflicht zur Teilnahme an den Aus-
bildungsveranstaltungen ein. 
 

  

(2) Die Referendarin oder der Referendar erteilt 
im Umfang von insgesamt zwölf Wochenstunden 
Unterricht unter zusätzlicher Anleitung der jeweils 
fachlich zuständigen Mentorin oder des jeweils fach-
lich zuständigen Mentors oder einer Fachlehrerin 
oder eines Fachlehrers und selbst verantworte-
ten Unterricht und hospitiert darüber hinaus ge-
zielt. Nach Maßgabe von Absatz 3 entfallen zehn 
Unterrichtsstunden auf die Durchführung selbst 
verantworteten Unterrichts. Über Abweichungen 
entscheidet die Schule im Einvernehmen mit dem 
Landesinstitut für Schule. 
 

(2) Die Referendarin oder der Referendar er-
teilt im Umfang von insgesamt zwölf Wochen-
stunden Unterricht unter zusätzlicher Anlei-
tung der jeweils fachlich zuständigen Mentorin 
oder des jeweils fachlich zuständigen Mentors 
oder einer Fachlehrerin oder eines Fachleh-
rers und selbst verantworteten Unterricht und 
hospitiert darüber hinaus gezielt. Nach Maß-
gabe von § 3 Absatz 3 entfallen während ab 
der Hauptphase zehn Unterrichtsstunden auf 
die Durchführung selbst verantworteten Unter-
richts. Geleistete Unterrichtsstunden nach § 3 
Absatz 2 Nummer 4 werden auf die gesamte 
Verpflichtung zu selbst verantwortetem Unter-
richt angerechnet.  

 
Begründung: Der vorab in der Eingangsphase ge-
leistete Unterricht ist nicht zusätzlich.  
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Entsprechend wird die Unterrichtsbefreiung vor 
der mündlichen Prüfung nach § 3 Absatz 6 aus-
geglichen. 

Über Abweichungen entscheidet die Schule im 
Einvernehmen mit dem Landesinstitut für Schu-
le. 

 

(3) Während der Einführungsphase kann die 
Referendarin oder der Referendar nicht zu selbst 
verantwortetem Unterricht verpflichtet werden.  
 

(3) Während der Einführungsphase kann die 
Referendarin oder der Referendar nicht zu 
selbst verantwortetem Unterricht verpflichtet 
werden.  
(3) Die Heranziehung zu Vertretungsunterricht 
erfolgt nach § 14 Absatz 3 Satz 3 Lehrer-
dienstordnung und soll im Rahmen des Aus-
bildungsunterrichts nicht mehr als 4 Unter-
richtsstunden pro Monat umfassen. Der Um-
fang des Ausbildungsunterrichts darf durch 
Vertretungsunterricht nicht überschritten wer-
den. Es soll nur in den Fächern vertreten wer-
den, in denen die Referendarin oder der Refe-
rendar ausgebildet wird, und soweit möglich in 
einer Lerngruppe, die der Referendarin oder 
dem Referendar bekannt ist. Während der 
ersten drei Monate der Eingangsphase findet 
kein Vertretungsunterricht statt. Ab dem vier-
ten Ausbildungsmonat kann die Referendarin 
oder der Referendar zu Vertretungsunterricht 
herangezogen werden und wird daran in für 
die Ausbildung geeigneter Weise herange-
führt. Vertretungsunterricht bedarf bei Schwer-
behinderten und ihnen gleichgestellten Referen-
darinnen und Referendaren ihrer ausdrücklichen 
Zustimmung. 
 

Begründung: 
In der Lehrerdienstordnung steht: „Referendare 
und Referendarinnen können ohne ihre Einwilli-
gung nur zu Vertretungsstunden herangezogen 
werden, soweit dies auch Ausbildungszwecken 
dient.“   
Bisher gibt es dazu keine Aussage in der Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung für Lehrämter, 
obwohl der Vertretungsunterricht an Ausbil-
dungszwecke gebunden ist. Dies hat in der 
Vergangenheit zu vielen Nachfragen zum Um-
fang und zur Bedeutung des Wortes „Ausbil-
dungszweck“ geführt. Hiermit wird eine Klärung 
herbeigeführt.   

(4) Die Referendarin oder der Referendar führt in 
jedem Fach oder jeder Fachrichtung mindestens 
einmal in Anwesenheit, einer Mentorin oder eines 
Mentors oder einer Ausbilderin oder eines Ausbilders 
ein strukturiertes feed back-Gespräch mit einer 
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Lerngruppe über ihren oder seinen Unterricht durch. 
 

(5) Die Referendarin oder der Referendar leitet wäh-
rend ihrer oder seiner Ausbildung mindestens eine 
Konferenz und moderiert mindestens eine Arbeits-
gruppensitzung der Schule. 
 

  

(6) Die Referendarin oder der Referendar erwirbt in 
Ausbildungsveranstaltungen des Landesinstituts für 
Schule Kenntnisse im Fachgebiet Schul- und Dienst-
recht unter Einbeziehung der Grundrechte von Schü-
lern und Eltern und den verfassungsrechtlichen 
Grundlagen der Schule und des öffentlichen Diens-
tes. Der ausreichende Erwerb der Kenntnisse ist 
nachzuweisen und wird vom Landesinstitut für Schu-
le testiert. 
 

  

(7) Die weiteren von der Referendarin oder dem 
Referendar während ihrer oder seiner Ausbildung zu 
erbringenden Ausbildungsleistungen sowie die Kon-
kretisierung der allgemeinen Ausbildungsanforde-
rungen regelt das Landesinstitut für Schule. 
 

  

§ 7 Ausbildungsdokumentation (Portfolio) 
 
(1) Die Referendarin oder der Referendar führt ein 
Portfolio zur Dokumentation ihrer oder seiner Ausbil-
dung. 
 

  

(2) Das Portfolio enthält unter anderem 
 
1. den individuellen Ausbildungsplan nach § 5 Abs. 

4, 
2. auswertende Berichte über die eigenen unterricht-

lichen und schulischen Aktivitäten, die Unter-
richtshospitationen und die Teilnahme an Ausbil-
dungsveranstaltungen des Landesinstituts für 
Schule, 

3. Dokumentationen über die Ausbildungsleistungen 

  



 – 14 – Anlage 2 zur Vorlage L 127/18 

  

nach § 6 Abs. 4 bis 7. 
 
Das Nähere zum Inhalt und dem Umfang des Portfo-
lios regelt das Landesinstitut für Schule. 
 

(3) Das Portfolio wird Gegenstand der mündlichen 
Prüfung nach § 13 Abs. 2. 
 

  

 

Abschnitt 2 
 

Prüfung 
 
Teil 1  
Zweck, Inhalt und Umfang der Prüfung 
§ 8 Zweck der Prüfung 
 
(1) In der Zweiten Staatsprüfung für die Lehrämter 
an öffentlichen Schulen hat der Prüfling nachzuwei-
sen, dass er fähig ist, aufgrund wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und berufspraktischer Kompetenz sein 
Lehramt selbstständig und verantwortlich auszu-
üben. 
 

  

(2) Das Zeugnis über die bestandene Prüfung be-
scheinigt dem Prüfling die Qualifikation für ein Lehr-
amt im öffentlichen Dienst. 
 

  

§ 9 Umfang der Prüfung 
 
Die Prüfung besteht für das vom Prüfling gewählte 
Lehramt in der Regel in seinen beiden Fächern und 
Bildungswissenschaften aus folgenden Prüfungstei-
len: 

1. den unterrichtspraktischen Prüfungen als abge-
schichteten Prüfungsteilen, 

2. dem Gutachten der Ausbildungsschule, 
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3. der Abschlussarbeit und 

4. der mündlichen Prüfung. 

 

§ 10 Die unterrichtspraktischen Prüfungen 
 
(1) Es sind zwei unterrichtspraktische Prüfungen, 
jeweils eine in jedem Fach abzuleisten. Mindestens 
eine unterrichtspraktische Prüfung ist an der Ausbil-
dungsschule abzuleisten. Die weitere Konkretisie-
rung der unterrichtspraktischen erfolgt durch das 
Staatliche Prüfungsamt im Einvernehmen mit dem 
Landesinstitut für Schule. 
 

  

(2) In den unterrichtspraktischen Prüfungen soll der 
Prüfling nachweisen, dass er den Kompetenzbereich 
Unterrichten beherrscht und Aspekte der in § 3 Abs. 
2 Nr. 1 bis 5 des Bremischen Lehrerausbildungsge-
setzes erwähnten Fähigkeiten umsetzen kann. 
 

  

(3) Die unterrichtspraktischen Prüfungen bestehen 
aus einer schriftlich verfassten Übersicht eines län-
geren Unterrichtsabschnitts, eines Projekts oder 
eines Wochen- und Tagesplans mit näheren Ausfüh-
rungen zum Gegenstand der Unterrichtsdurchfüh-
rung, der Durchführung selber und einer mündlichen 
Reflexion des Unterrichtsgeschehens. 
 

  

(4) Die unterrichtspraktischen Prüfungen sollen frü-
hestens nach Zulassung zur Prüfung und spätestens 
vor dem Kolloquium der Abschlussarbeit erfolgen. 
 

  

§ 11 Das Gutachten der Ausbildungsschule 
 
Die Ausbildungsschule erstellt ein Gutachten über 
die Leistungen der Referendarin oder des Referen-
dars in der Schule. Bei einem Einsatz des Prüflings 
an weiteren Schulen ist deren Beurteilung einzuho-
len und angemessen zu berücksichtigen. Grundlage 
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des Gutachtens und der Beurteilung sind die unter-
richtlichen Leistungen und die Leistungen im Rah-
men der schulischen Entwicklungsarbeit. 
 

§ 12 Die Abschlussarbeit 
 
(1) In der Abschlussarbeit hat der Prüfling nachzu-
weisen, dass er durch eigene, in der Schulpraxis 
gewonnene Erkenntnisse Probleme analysieren und 
unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen Lösungen entwickeln und für die Schule 
darstellen kann. 
 

  

(2) Die Themenstellung der Abschlussarbeit kann 
aus den Kompetenzbereichen Erziehen, Beraten und 
Beurteilen sowie Innovieren gewählt werden. Die 
Abschlussarbeit soll sich dabei im Rahmen des ge-
stellten Themas mit den in § 3 Abs. 2 Nr. 4 bis 8 und 
10 des Bremischen Lehrerausbildungsgesetzes er-
wähnten Aspekten auseinandersetzen. 
 

  

(3) Die Abschlussarbeit umfasst eine schriftliche 
Ausarbeitung und ein Kolloquium. 
 

  

(4) Die schriftliche Ausarbeitung wird nach der Zu-
lassung zur Prüfung angefertigt. Das Kolloquium 
findet in der Regel vor der mündlichen Prüfung statt. 
 

  

§ 13 Die mündliche Prüfung 
 
(1) In der mündlichen Prüfung soll der Prüfling 
nachweisen, dass er Maßnahmen zur Förderung von 
Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Leis-
tungsfähigkeit und Begabung, unterschiedlicher so-
zialer und kultureller Herkunft und Entwicklungspro-
zesse der Schulen auf der Grundlage fachlicher, 
bildungswissenschaftlicher, rechtlicher und kommu-
nikationswissenschaftlicher Kenntnisse in dialogisch-
argumentativer Form zu erörtern und einer Lösung 
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zuzuführen vermag. 
 

(2) Die mündliche Prüfung ist eine Einzelprüfung. Sie 
besteht aus einer an ein Fallbeispiel gebundenen 
Aufgabe, einer individuellen Vorbereitung mit an-
schließender Präsentation einer Lösung und dem 
Prüfungsgespräch. Die Aufgabe ist aus einem der 
Kompetenzbereiche Erziehen, Beraten und Beurtei-
len sowie Innovieren unter Außerachtlassung des 
Kompetenzbereichs, aus dem bereits eine Themen-
stellung für die Abschlussarbeit nach § 12 Abs. 2 
gestellt worden ist, zu stellen. Sie soll Anforderungen 
nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 10 des Bremischen Lehrer-
ausbildungsgesetzes zum Inhalt haben. Das Prü-
fungsgespräch umfasst weitere Fragen zum Prü-
fungsthema und eine Reflexion des Portfolios. 
 

  

(3) Die mündliche Prüfung beendet das Prüfungsver-
fahren. Sie findet am Ende des Vorbereitungsdiens-
tes statt. 
 

  

Teil 2 
Durchführung der Prüfung 
 

  

§ 14 Zuständigkeit 
 
(1) Die Prüfung wird vom Staatlichen Prüfungsamt 
organisiert und durchgeführt. 
 

  

(2) Prüferinnen oder Prüfer kraft Amtes sind die 
Ausbilderinnen und Ausbilder des Landesinstituts für 
Schule, soweit im Folgenden nichts Anderes be-
stimmt ist. 
 

  

(3) Die Prüfer und Prüferinnen sind bei der Beurtei-
lung von Prüfungsleistungen an Beurteilungsmaß-
stäbe, soweit sie das Staatliche Prüfungsamt einge-
führt hat, gebunden und ansonsten an Weisungen 
nicht gebunden. 
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(4) Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft und 
das Staatliche Prüfungsamt können Beobachterin-
nen und Beobachter zu allen Prüfungen entsenden. 
 

  

§ 15 Prüfungskommission 
 
(1) Das Staatliche Prüfungsamt bestellt für jeden 
Prüfling die einzelnen Mitglieder der für ihn zuständi-
gen Prüfungskommission. 
 

  

(2) Der Prüfungskommission gehören an: 
 
1. als Vorsitzende oder Vorsitzender eine Vertrete-

rin oder ein Vertreter der Senatorin für Bildung 
und Wissenschaft oder von ihm beauftragte Per-
son mit der Befähigung für das Lehramt, für das 
der Prüfling geprüft wird, oder mit einer ver-
gleichbaren Befähigung; 

2. eine Prüferin oder ein Prüfer nach § 14 Abs. 2, 
die oder der für den Bereich Bildungswissen-
schaften ausbildet, 

3. falls von dem Prüfling vorgeschlagen, eine Refe-
rendarin oder ein Referendar mit dem Lehramt, 
für das Prüfling geprüft wird, als beratendes Mit-
glied ohne Stimmrecht. 

 

  

(3) Als weitere Mitglieder gehören der Prüfungs-
kommission an: 

1. für jede unterrichtspraktische Prüfung  

a) jeweils eine Prüferin oder ein Prüfer nach § 
14 Abs. 2, die oder der die Lehrbefähigung 
für das zu prüfende Fach besitzt und 

b) die anwesende Schulleiterin oder der anwe-
sende Schulleiterin der Ausbildungsschule 
des Prüflings oder ein von der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter beauftragtes Mitglied 

  



 – 19 – Anlage 2 zur Vorlage L 127/18 

  

der Schulleitung, 

2. für die Abschlussarbeit die Referentin oder der 
Referent mit der oder dem der Prüfling Einver-
nehmen über die Themenstellung der Ab-
schlussarbeit nach § 16 Abs. 3 Nr. 4 hergestellt 
hat, und eine Korreferentin oder einen Korrefe-
renten für die gutachterliche Beurteilung der Ab-
schlussarbeit, soweit sie oder er nicht bereits 
Mitglied nach Abs 2 Nr. 2 sind. Sie oder er müs-
sen Prüferin oder Prüfer nach § 14 Abs. 2 sein. 

3. für die mündliche Prüfung die Prüferinnen und 
Prüfer nach Nummer 1 Buchstabe a. 

 

(4) Der Prüfling hat das Recht, für seine Prüfung die 
Mitglieder der Prüfungskommission nach Absatz 2 
Nr. 3 und Absatz 3 Nr. 2 vorzuschlagen. Das Staatli-
che Prüfungsamt soll die Vorschläge berücksichti-
gen. 
 
 

  

(5) Das Staatliche Prüfungsamt bestimmt eine Prüfe-
rin oder einen Prüfer nach Absatz 2 Nr. 2 oder Ab-
satz 3 Nr. 1 zur oder zum stellvertretenden Vorsit-
zenden. Die Prüfungskommission ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die oder der Vorsitzende oder ihre 
oder seine Stellvertreterin oder ihr oder sein Stellver-
treter und ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied 
nach Absatz 3 anwesend sind. Beschlüsse werden, 
sofern nichts anderes bestimmt ist, mit Stimmen-
mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme der oder des Vorsitzenden. 
 

  

6) Ist ein Mitglied der Prüfungskommission länger-
fristig verhindert, an der Prüfung teilzunehmen, be-
stellt das Staatliche Prüfungsamt eine Vertreterin 
oder einen Vertreter für alle noch abzunehmenden 
Prüfungsteile. 
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(7) Ist die fachlich zuständige Prüferin oder der fach-
lich zuständige Prüfer nach Absatz 3 Nr. 1 Buchsta-
be a an der Teilnahme verhindert und kann ihre oder 
seine Fachkompetenz durch andere Mitglieder der 
Prüfungskommission nicht abgedeckt werden, kann 
die oder der Vorsitzende eine Vertreterin oder einen 
Vertreter für diese unterrichtspraktische Prüfung 
bestimmen. Diese oder dieser kann eine fachkundi-
ge Prüferin oder ein fachkundiger Prüfer nach § 14 
Abs. 2 oder eine fachkundige Lehrerin oder ein fach-
kundiger Lehrer mit der Befähigung für das Lehramt, 
für das der Prüfling geprüft wird, oder mit einer ver-
gleichbaren Befähigung sein. 
 

  

§ 16 Voraussetzungen der Zulassung und  
 Meldung zur Prüfung 
 
(1) Ein Prüfling ist zur Prüfung zuzulassen, wenn er 
 
1. mindestens die Hälfte der Ausbildungszeit abge-

leistet hat und 

2. eine Bescheinigung des Landesinstituts für 
Schule nach § 6 Abs. 6 erbringt. 

 

  

(2) Die Meldung zur Prüfung ist schriftlich an das 
Staatliche Prüfungsamt zu richten. Das Staatliche 
Prüfungsamt setzt jeweils bis zum Ende des ersten 
Ausbildungshalbjahres den Termin fest, bis zu wel-
chem die Meldung im Staatlichen Prüfungsamt vor-
liegen muss. 
 

  

(3) Bei der Meldung zur Prüfung hat der Prüfling 
anzugeben: 
 
1. für welches Lehramt nach § 1 Abs. 2 er die 

Lehrbefähigung anstrebt, 

2. in welchen Fächern nach § 2 Abs. 1 und 2 er 
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ausgebildet wird, 

3. welche Referendarin oder welchen Referendar 
er nach § 15 Abs. 2 Nr. 3 als nicht stimmberech-
tigtes Mitglied der Prüfungskommission vor-
schlägt, oder ob er darauf verzichtet, 

4. welche Themenstellung innerhalb der in § 12 
Abs. 2 genannten Kompetenzbereiche er im Ein-
vernehmen mit der fachlich zuständigen Refe-
rentin oder dem fachlich zuständigem Referen-
ten nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 gewählt hat. 

 

(4) Einem Prüfling, der sich nicht fristgerecht gemel-
det hat, muss vom Staatlichen Prüfungsamt unter 
Hinweis auf die Folgen einer Versäumung dieser 
Frist schriftlich eine Nachfrist zur Meldung gesetzt 
werden. Diese Nachfrist darf vier Wochen nicht 
überschreiten. Wird diese Frist versäumt, ist mit dem 
Ablauf der Frist die Zulassung zur Prüfung zu versa-
gen und die Ausbildung beendet. 
 
 

  

§ 17  Entscheidung über die Zulassung 
 
(1) Über die Zulassung entscheidet das Staatliche 
Prüfungsamt. 
 

  

(2) Kann der Prüfling bei der Meldung zur Prüfung 
nicht alle erforderlichen Unterlagen vorlegen, so 
kann das Staatliche Prüfungsamt ihr oder ihm im 
begründeten Ausnahmefall unter Hinweis auf die 
Folgen einer Versäumung dieser Frist schriftlich 
gestatten, die Unterlagen innerhalb einer bestimmten 
Frist nachzureichen. 
 

  

(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn Unterlagen 
trotz Setzung der Nachfrist nicht vollständig vorlie-
gen. Mit der Versagung der Zulassung ist die Ausbil-
dung beendet. 
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§ 18 Unterrichtspraktische Prüfungen 
 
(1) Die unterrichtspraktischen Prüfungen legt der 
Prüfling vor der Prüfungskommission ab. 
 

  

(2) Die schriftliche Übersicht des Prüflings soll seine 
Ziele und die Grobstruktur der Unterrichtseinheit, des 
Projektes oder des Wochenplans, ihre oder seine 
didaktischen und methodischen Absichten, die Ein-
ordnung des für die Unterrichtsdurchführung ausge-
wählten Abschnitts in den Gesamtplan der Unter-
richtseinheit, des Projektplans, des Wochen- und 
Tagesplans und ihren oder seinen Plan für den Ver-
lauf des Unterrichtsabschnitts enthalten. Sie darf 
sechs DIN-A 4-Seiten nicht überschreiten. 
 

  

(3) Die Unterrichtsdurchführung des Prüflings um-
fasst eine Dauer von 45 Minuten. Eine Verlängerung 
bedarf der vorherigen Absprache zwischen dem 
Prüfling, der Schule und der fachlich zuständigen 
Prüferin oder dem fachlich zuständigen Prüfer. 

  

(4) In der mündlichen Reflexion begründet der Prüf-
ling seine unterrichtlichen Maßnahmen und nimmt 
zum Verlauf des Unterrichts Stellung. Dabei soll er 
etwaige Abweichungen vom geplanten Vorgehen 
begründen sowie eine Selbsteinschätzung über sei-
ne Lernbegleitung der Schülerinnen und Schüler und 
über eine konkrete Umsetzung seiner Kenntnisse in 
der Gesprächsführung mit den Schülerinnen und 
Schülern geben. Die Reflexion erfolgt nach jeder 
Unterrichtsdurchführung in einer Aussprache mit der 
Prüfungskommission. 
 

  

(5) Im Anschluss an die Reflexion wird die unter-
richtspraktische Prüfung von der Prüfungskommissi-
on beurteilt und benotet. Dabei steht die unterrichts-
praktische Tätigkeit im Vordergrund; die schriftliche 
Vorbereitung und die mündliche Reflexion des Prüf-
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lings werden bei der Bewertung angemessen be-
rücksichtigt. 
 

(6) Spätestens eine Stunde vor Beginn jeder Unter-
richtsdurchführung legt der Prüfling die schriftliche 
Übersicht der Schulleiterin oder dem Schulleiter oder 
dem nach Abs. 1 Satz 2 beauftragten Mitglied der 
Schulleitung vor. Die Übersicht wird zur Prüfungsak-
te genommen. Eine nicht oder nicht rechtzeitig er-
folgte Vorlage der schriftlichen Vorbereitung kann 
zur Notenabstufung führen. 
 

  

(7) Während der Unterrichtsdurchführung können die 
Fachlehrerin oder der Fachlehrer der Lerngruppe 
und mit Zustimmung des Prüflings höchstens drei 
Referendarinnen oder Referendare als Beobachte-
rinnen oder Beobachter teilnehmen. 
 

  

§ 19 Gutachten der Ausbildungsschule 
 
(1) Das Gutachten der Schule wird von der Schullei-
terin oder vom Schulleiter und der Ausbildungskoor-
dinatorin oder dem Ausbildungskoordinator oder 
einem von der Schulleitung beauftragten Mitglied 
des Kollegiums nach Maßgabe der von dem Staatli-
che Prüfungsamt gesetzten Beurteilungsmaßstäben 
erstellt. 
 

  

(2) Das Gutachten endet mit einer Bewertung. Es ist 
der Referendarin oder dem Referendar vor Aufnah-
me in die Prüfungsakte zur Einsicht vorzulegen. 
 

  

§ 20 Abschlussarbeit 
 
(1) Das Staatliche Prüfungsamt entscheidet über die 
Vereinbarkeit der gewählten Themenstellung mit den 
Bestimmungen dieser Verordnung und stellt die 
Themenstellung der Abschlussarbeit dem Prüfling 
unverzüglich nach seiner Meldung zur Prüfung mit 

  



 – 24 – Anlage 2 zur Vorlage L 127/18 

  

der Zulassung zu ihr zu. 
 

(2) Innerhalb von zwei Monaten spätestens am letz-
ten Tag der Frist nach Zustellung des Themas muss 
die schriftliche Ausarbeitung beim Staatlichen Prü-
fungsamt vorliegen. 
 

  

(3) Während der Bearbeitungszeit ist einmalig eine 
Änderung des Themenstellung nur in begründeten 
Ausnahmefällen und auf Antrag möglich. Sie bedarf 
der Befürwortung durch die Referentin oder den 
Referenten nach Absatz 9 und der Zustimmung 
durch das Staatliche Prüfungsamt. 
 

  

(4) Die Stellen der schriftlichen Ausarbeitung, die 
anderen Werken, auch eigenen oder fremden unver-
öffentlichten Prüfungsarbeiten, im Wortlaut oder 
ihrem wesentlichen Inhalt nach entnommen sind, 
müssen mit genauer Angabe der Quelle kenntlich 
gemacht werden. 
 
 

  

(5) Am Schluss der schriftlichen Ausarbeitung hat 
der Prüfling zu versichern, dass er die schriftliche 
Ausarbeitung selbständig angefertigt und andere 
Hilfsmittel als die angegebenen nicht benutzt hat. 
 

  

(6) Die schriftliche Ausarbeitung ist in deutscher 
Sprache abzufassen und darf insgesamt einen Um-
fang von 20 DIN-A 4-Seiten mit je ca. 31 Zeilen mit 
je 75 Zeichen, maximal 46500 Zeichen, einschließ-
lich Leerzeichen entspricht, nicht überschreiten. 
Schriftliche Ausarbeitungen, die den vorgeschriebe-
nen Umfang überschreiten, werden hinsichtlich die-
ses Teils nicht bewertet.  
 

  

(7) Ist der Prüfling aus Gründen, die er nachweislich 
nicht zu vertreten hat, an der rechtzeitigen Abgabe 
der schriftlichen Ausarbeitung gehindert, erhält er ein 
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neues Thema zur Bearbeitung nach Maßgabe von 
Abs. 1, sobald diese Gründe entfallen sind. Die Ent-
scheidung fällt das Staatliche Prüfungsamt. Krank-
heit muss unverzüglich durch ein amtsärztliches 
Zeugnis nachgewiesen werden. Das Staatliche Prü-
fungsamt kann auf die Vorlage des amtsärztlichen 
Zeugnisses verzichten, wenn offensichtlich ist, dass 
der Prüfling prüfungsunfähig erkrankt ist. Für die 
neue Arbeit gelten die Regelungen der Absätze 1 bis 
7 entsprechend. 
 

(8) Ergibt sich der Zeitpunkt des Wegfalls der Grün-
de nach Absatz 8 nicht aus einer Bescheinigung, 
insbesondere nicht aus einem amtsärztlichen Zeug-
nis, wird das Prüfungsverfahren spätestens nach 
zwei Wochen fortgesetzt, es sei denn, der Prüfling 
weist das Fortbestehen des wichtigen Grundes nach. 
 

  

(9) Die schriftliche Ausarbeitung wird durch die Refe-
rentin oder den Referenten und die Korreferentin 
oder den Korreferenten unabhängig voneinander 
schriftlich ohne Notenvorschlag begutachtet. 

  

(10) Das Kolloquium findet vor der Prüfungskommis-
sion statt. Es umfasst die Präsentation der Arbeit 
durch den Prüfling mit einer anschließenden Diskus-
sion mit der Prüfungskommission. Die Präsentation 
soll zehn Minuten, die Diskussion 20 Minuten nicht 
überschreiten. 
 

  

(11) Nach Abschluss des Kolloquiums bewertet die 
Prüfungskommission die Prüfungsleistung der Ab-
schlussarbeit. Für die schriftliche Ausarbeitung und 
das Kolloquium erfolgt eine zusammenfassende 
Bewertung. Die Referentin oder der Referent und die 
Korreferentin oder der Korreferentin für die Begut-
achtung der schriftlichen Ausarbeitung sind berech-
tigt, zuerst nacheinander jeweils ihren oder seinen 
Notenvorschlag vorzustellen. 
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§ 21 Mündliche Prüfung 
 
(1) Die mündliche Prüfung soll unmittelbar an die 
Bewertung der Abschlussarbeit anschließen. 
 

  

(2) Zwei Wochen vor der mündlichen Prüfung reicht 
der Prüfling eine Kopie des Exemplars des Portfolios 
beim Staatlichen Prüfungsamt ein. 
 

  

(3) Zu Beginn der mündlichen Prüfung wird dem 
Prüfling von der Prüfungskommission eine an einem 
Fallbeispiel gebundene Aufgabe gestellt. Das Ver-
fahren zur Aufgabenstellung bestimmt das Staatliche 
Prüfungsamt. Der Prüfling hat innerhalb von 15 Mi-
nuten die Aufgabe einem Lösungsvorschlag zuzu-
führen. Anschließend wird der Lösungsvorschlag 
präsentiert und begründet. Die Präsentation und das 
weitere Prüfungsgespräch nach § 13 Abs. 2 haben 
eine Gesamtdauer von mindestens 30 Minuten bis 
zu maximal 45 Minuten. 
 
 

 
 

 

(4) Die Mündliche Prüfung ist öffentlich. Die Prü-
fungskommission kann mit Stimmenmehrheit die 
Öffentlichkeit ausschließen oder zahlenmäßig be-
grenzen, wenn die Durchführung der Prüfung durch 
die Öffentlichkeit behindert wird. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme der oder es Vorsitzen-
den. 
 

  

Teil 3 
Bewertungen der Prüfungsleistungen 
 

  

§ 22 Grundsätze der Notenfindung 
 
(1) Die Notenfindung erfolgt durch die Prüfungs-
kommission in der jeweils bestimmten Zusammen-
setzung, im Fall des Gutachtens der Ausbildungs-
schule durch die nach § 19 Abs. 1 bestimmten Per-
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sonen. 
 

(2) Bei den Vorschlägen für die Bewertung der Prü-
fungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

1. sehr gut (1) = eine hervorragende 
Leistung, 

2. gut (2) = eine Leistung, die er-
heblich über den 
durchschnittlichen An-
forderungen liegt, 

3. befriedigend (3) = eine Leistung, die in 
jeder Hinsicht durch-
schnittlichen Anforde-
rungen entspricht, 

4. ausreichend (4) = eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt, 

5. nicht ausreichend (5) = eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht 
mehr genügt. 
 

Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsteile sind 
ganze Noten vorzuschlagen, Zwischennoten sind 
nicht zulässig. 
 

  

(3) Jedes stimmberechtigte Mitglied der Prüfungs-
kommission schlägt für die jeweilige Bewertung der 
Prüfungsleistungen eine Note vor. Weichen die Vor-
schläge der Mitglieder für eine Prüfungsleistung 
voneinander ab und verständigen sich die Mitglieder 
nicht auf eine gemeinsame Note, ergibt sich die Note 
aus dem arithmetischen Mittel der zugrunde liegen-
den Notenvorschläge der Mitglieder. 
 

  

(4) Bei der arithmetischen Ermittlung einer Note wird 
von den Dezimalstellen hinter dem Komma nur die 
erste Stelle berücksichtigt. Alle weiteren Stellen wer-
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den ohne Rundung gestrichen. Dabei entsprechen 
den Ergebnissen folgende Noten: 

1,0 bis 1,4 sehr gut, 

1,5 bis 2,4 gut, 

2,5 bis 3,4 befriedigend, 

3,5 bis 4,4 ausreichend, 

über 4,4 nicht ausreichend. 

Der ermittelten Note ist die Note in Ziffern mit einer 
Stelle hinter dem Komma in Klammern hinzufügen. 
Bei der weiteren Berechnung von Noten für einen 
Prüfungsteil oder das Gesamtergebnis der Prüfung 
ist die jeweilige Note mit einer Stelle hinter dem 
Komma zu verwenden. 
 

(5) Die Notenfindung ist nicht öffentlich. Beobachte-
rinnen und Beobachter nach § 14 Abs. 5 haben das 
Recht, bei der Notenfindung anwesend zu sein. Das 
Ergebnis der jeweiligen Prüfungsteile soll dem Prüf-
ling bekannt gegeben und erläutert werden. Die Note 
der Abschlussarbeit wird dem Prüfung auf Wunsch 
vor Beginn der mündlichen Prüfung bekannt gege-
ben. 
 

  

(6) Hält die oder der Vorsitzende einen Beschluss 
der Prüfungskommission für fehlerhaft, setzt sie oder 
er diesen aus und führt die Entscheidung der Sena-
torin für Bildung und Wissenschaft herbei. Die oder 
der Vorsitzende kann nach Anhörung der Prüferin 
oder des Prüfers die Bewertung von Prüfungsteilen 
ändern, wenn dies zur Wahrung einheitlicher Bewer-
tungsmaßstäbe erforderlich ist. 
 

  

§ 23 Gesamtergebnis der Prüfung 
 
(1) Nach Abschluss der Prüfung stellt die Prüfungs-
kommission die Gesamtnote für das gewählte Lehr-
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amt fest. 
 

(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungstei-
le nach dieser Verordnung mit mindestens “ausrei-
chend” bewertet wurden.  
 

 
 

 

(3) Die Note für die Gesamtleistung der Prüfung im 
gewählten Lehramt ermittelt sich aus den Einzelleis-
tungen der Prüfungsteile nach folgender Gewichtung 
und folgendem Berechnungsschlüssel: 

Unterrichtspraktische Prüfungen = 40 % 

davon im Fach 1 = 20 % 

 im Fach 2 = 20 % 

Gutachten der Ausbildungsschule = 20 % 

Abschlussarbeit  = 20 % 

Mündliche Prüfung  = 20 % 
 

  

(4) Das Gesamtergebnis für die Prüfung in dem ge-
wählten Lehramt lautet bei einem Dezimalwert von 

1,0 „mit Auszeichnung bestanden“, 

1,1 bis 1,4 „sehr gut bestanden“, 

1,5 bis 2,4 „gut bestanden“, 

2,5 bis 3,4 „befriedigend bestanden“, 

3,5 bis 4,4 „bestanden“, 

über 4,4 „nicht bestanden”. 
 

  

(5) Das Gesamtergebnis der Prüfung wird dem Prüf-
ling bekannt gegeben. 
 

  

Teil 4 
Sonstige Bestimmungen 
 

  

§ 24 Niederschriften   
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(1) Über alle Besprechungen der Prüfungskommissi-
on zu den einzelnen Prüfungsteilen, über den Ver-
lauf der unterrichtspraktischen Prüfungen, des Kollo-
quiums der Abschlussarbeit, der mündlichen Prüfung 
und der Feststellung der Gesamtnote sind Nieder-
schriften anzufertigen. 
 

(2) Beschlüsse sind eindeutig zu formulieren und als 
solche zu kennzeichnen. 
 

  

(3) Die Anforderungen an die Niederschriften im 
Übrigen werden durch das Staatliche Prüfungsamt 
bestimmt. 
 

  

§ 25 Prüfungsakte 
 
(1) Das Staatliche Prüfungsamt legt für jeden Prüf-
ling eine Prüfungsakte an. 

 

  

(2) In die Prüfungsakte sind aufzunehmen: 

1. alle Prüfungsaufgaben, deren Ausarbeitungen 
und die Beurteilungen mit der Bewertung der je-
weiligen Prüfungsteile, 

2. die schriftlichen Übersichten der unterrichtsprak-
tischen Prüfungen, 

3. das Gutachten der Ausbildungsschule, 

4. alle Niederschriften. 

 

  

§ 26 Verstoß gegen die Prüfungsordnung 
 
(1) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis eines Prü-
fungsteils durch Täuschung zu beeinflussen, ist die 
ganze Prüfung für nicht bestanden zu erklären. In 
leichteren Fällen ist der betroffene Prüfungsteil zu 
wiederholen. 
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(2) Ein schwerer Fall von Täuschung nach Absatz 1 
Satz 1 liegt insbesondere dann vor, wenn der Prüf-
ling 

1. eine der Wahrheit nicht entsprechende Versiche-
rung nach § 20 Abs. 5 abgibt, 

2. eine unterrichtspraktische Prüfung und deren 
Besprechungsgegenstände nicht selbständig 
vorbereitet hat 

 

  

(3) Verweigert der Prüfling die Versicherung nach § 
20 Abs. 5, wird die Abschlussarbeit mit „nicht ausrei-
chend‘‘ benotet. 
 

  

4) Behindert ein Prüfling durch sein Verhalten die 
Durchführung eines Prüfungsteils so schwerwie-
gend, dass es nicht möglich ist, ihn ordnungsgemäß 
zu Ende zu führen, so wird der Prüfungsteil abge-
brochen. Er ist mit „nicht bestanden“ zu bewerten. 
Die Entscheidung über den Abbruch trifft die Prü-
fungskommission. § 15 Abs. 4 gilt entsprechend. Je 
nach Schwere des Verhaltens kann das Staatliche 
Prüfungsamt die ganze Prüfung für nicht bestanden 
erklären. 
 

  

(5) Der Prüfling hat das Recht, die Prüfung fortzuset-
zen, bis das Staatliche Prüfungsamt die notwendigen 
Entscheidungen getroffen hat. Vor der Entscheidung 
hat das Staatliche Prüfungsamt den Prüfling zu hö-
ren. 
 

  

§ 27 Rücktritt und Versäumnisse 
 
(1) Tritt der Prüfling aus von ihm nicht zu vertreten-
den Gründen von der Prüfung oder einzelnen Prü-
fungsteilen zurück, so gilt die Prüfung als nicht abge-
legt. 
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(2) Kann ein Prüfling einen Termin für die unter-
richtspraktischen Prüfungen, den Termin des Kollo-
quiums der Abschlussarbeit oder den Termin der 
mündlichen Prüfung aus Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, nachweislich nicht einhalten, bestimmt 
das Staatliche Prüfungsamt einen neuen Termin. 
 

  

(3) Tritt ein Prüfling aus von ihm zu vertretenden 
Gründen nach der Zulassung zur Prüfung von dieser 
zurück, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. 
 

  

(4) Hält ein Prüfling einen Termin für die unterrichts-
praktischen Prüfungen, die Frist für die Abgabe der 
schriftlichen Ausarbeitung oder den Termin des Kol-
loquiums der Abschlussarbeit oder den Termin der 
mündlichen Prüfung aus von ihm zu vertretenden 
Gründen nicht ein, gilt der Prüfungsteil als nicht be-
standen. Alle weiteren Prüfungsteile müssen absol-
viert werden. 
 

  

(5) Die Feststellungen nach den Absätzen 1, 3 und 4 
trifft das Staatliche Prüfungsamt. 
 

  

§ 28 Wiederholung der Prüfung 
 
(1) Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wie-
derholt werden. Wird auch diese nicht bestanden, ist 
für den Prüfling das Prüfungsverfahren und die Aus-
bildung beendet. 
 

  

(2) Eine zweite Wiederholung der Prüfung kann von 
der Senatorin für Bildung und Wissenschaft nur in 
besonderen mit persönlichen Umständen begründe-
ten Ausnahmefällen gestattet werden. Sie ist nur 
zulässig, wenn ihr Bestehen hinreichend wahr-
scheinlich ist. Ein Antrag ist binnen vier Wochen 
nach Ausstellung der Bescheinigung über das Nicht-
bestehen einer Wiederholungsprüfung an die Sena-
torin für Bildung und Wissenschaft zu richten und zu 
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begründen. Vor der Entscheidung sind das Staatli-
che Prüfungsamt, das Landesinstitut für Schule und 
die Ausbildungsschule anzuhören. Eine zweite Wie-
derholung der unterrichtspraktischen Prüfungen als 
abgeschichtete Prüfungsteile ist ausgeschlossen. 
 

(3) Für die Wiederholungsprüfung werden die mit 
mindestens „ausreichend“ benoteten Prüfungsteile 
nach dieser Verordnung anerkannt. 
 

  

(4) Muss im Rahmen einer Wiederholungsprüfung 
eine Abschlussarbeit angefertigt werden, so ist ein 
neues Thema zu stellen. 
 

  

(5) Die Meldung zur Wiederholungsprüfung muss 
innerhalb eines Monats nach der schriftlichen Be-
kanntgabe des Nichtbestehens der Prüfung erfolgen. 
 

  

(6) Für die Meldung zur Wiederholungsprüfung und 
die Zulassung gelten die §§ 16 und 17 entspre-
chend. 
 
 

  

§ 29 Prüfungszeugnis 
 
(1) Über die bestandene Prüfung erhält der Prüfling 
ein Zeugnis. 
 

  

(2) Im Zeugnis werden folgende Noten ausgewiesen: 

1. die Noten der beiden unterrichtspraktischen Prü-
fungen in den Fächern; 

2. die Note des Gutachtens der Ausbildungsschule; 

3. das Thema der Abschlussarbeit und die Note; 

4. die Note der mündlichen Prüfung; 

5. die Gesamtnote. 
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(3) Hat der Prüfling die Prüfung oder eine Wiederho-
lungsprüfung nicht bestanden, erhält er eine Be-
scheinigung. 
 

  

(4) Als Ausstellungsdatum ist der Tag des zuletzt 
beendeten Prüfungsteiles einzusetzen. 
 

  

(5) Die Formulare für das Zeugnis und für die Be-
scheinigungen legt das Staatliche Prüfungsamt im 
Benehmen mit der Senatorin für Bildung und Wis-
senschaft und der Senatorin für Finanzen fest. 
 

  

§ 30 Sonderbestimmungen 
 
(1) Ein Prüfling, der im gewählten Lehramt an 
Grundschulen und Sekundarschulen/Gesamtschulen 
mit dem Schwerpunkt Grundschule während des 
Studiums nicht in einem Lernbereich ausgebildet 
wurde, wird nach entsprechender Ausbildung wäh-
rend des Vorbereitungsdienstes in einem Lernbe-
reich geprüft, von dessen Fachanteilen einer Ausbil-
dungsgegenstand seines Studiums war. 
 

  

(2) Für ein Unterrichtsfach, in dem ein Prüfling keine 
Erste Staatsprüfung abgelegt hat, kann sich an die 
mündliche Prüfung eine fachwissenschaftliche Prü-
fung von bis zu 30 Minuten Dauer im zweiten aner-
kannten Fach anschließen. 
 

  

(3) Für einen Prüfling, dessen Hochschulabschluss-
prüfung gem. § 9 Bremisches Lehrerausbildungsge-
setz ohne Nachweis eines bildungswissenschaftli-
chen Studiums anerkannt wurde, schließt sich an die 
mündliche Prüfung eine bildungswissenschaftliche 
Prüfung von bis zu 30 Minuten Dauer an. 
 

  

§ 31 Erweiterungsprüfung 
 
(1) Ein Prüfling, in dessen Zeugnis der Ersten 
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Staatsprüfung für ein Lehramt oder der Erweite-
rungsprüfung zur Ersten Staatsprüfung für ein Lehr-
amt ein weiteres Fach ausgewiesen ist, kann frühes-
tens mit der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt 
an öffentlichen Schulen oder nach einer vergleichba-
ren Lehramtsprüfung eine Erweiterungsprüfung in 
einem weiteren Fach nach Maßgabe dieser Prü-
fungsordnung ablegen. 
 

(2) Die Erweiterungsprüfung zur Zweiten Staatsprü-
fung für ein weiteres Fach besteht aus einer unter-
richtspraktischen Prüfung nach § 18 sowie der 
mündlichen Prüfung nach § 21 von in der Regel 30 
Minuten Dauer. 
 

  

(3) Für die Vorbereitung auf diese Erweiterungsprü-
fung finden die Bestimmungen dieser Verordnung 
zur Ausbildung sinngemäß Anwendung. 
 

  

§ 32 Verfahren bei Widersprüchen im  
 Sinne der Verwaltungsgerichts- 
 ordnung 
 
Über Widersprüche im Sinne der Verwaltungsge-
richtsordnung gegen das Prüfungsergebnis ent-
scheidet das Staatliche Prüfungsamt. Das Staatliche 
Prüfungsamt kann im Widerspruchsverfahren Ent-
scheidungen der Prüfer und Prüferinnen und der 
Prüfungskommissionen ändern, wenn die Bewertung 
sich aus schriftlichen Ausarbeitungen des Prüflings 
ableitet, oder eine neue Prüfung ansetzen, wenn und 
soweit sich die Bewertung aus mündlichen Leistun-
gen ableitet. 
 

  

§ 33 Übergangsbestimmungen 
 
Referendarinnen und Referendare, die am 1. Okto-
ber 2007 bereits den Vorbereitungsdienst begonnen 
haben, werden nach den Bestimmungen dieser Ver-

§ 33 Übergangsbestimmungen 
 
(1) Für Referendarinnen und Referendare, die bis 
einschließlich zum 1. August 2014 ihren Vorberei-
tungsdienst begonnen haben, sind die Vorschrif-
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ordnung mit folgenden Maßgaben ausgebildet und 
geprüft: 

1. Die Ausbildung erfolgt je nach stufenbezogenen 
Schwerpunkt der Ersten Staatsprüfung. § 1 Abs. 
2 findet keine Anwendung. 

2. Die Ausbildung in der Schule findet überwiegend 
in der Schule statt, für die die Referendarin oder 
der Referendar schwerpunktmäßig ausgebildet 
wird. Während der letzen drei Monate der Aus-
bildung findet kein selbstverantworteter Unter-
richt statt. § 6 Abs. 4 bis 6 finden nur insoweit 
Anwendung, wie der individuelle Fortgang der 
Ausbildung die Ausbildungsleistung zulässt. Die 
Entscheidung darüber trifft das Landesinstitut für 
Schule. §§ 5 Abs. 2 und 7 Abs. 3 dieser Verord-
nung finden keine Anwendung. 

3. Die Prüfung erfolgt nach der Verordnung über 
die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an öf-
fentlichen Schulen vom 12. November 2002 
(Brem.GBl. S. 535). §§ 8 bis 32 dieser Verord-
nung finden keine Anwendung. 

 

ten dieser Verordnung in der am 31. Januar 2015 
geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(2) Referendarinnen und Referendare, die am 1. 
Oktober 2007 bereits den Vorbereitungsdienst 
begonnen haben, werden nach den Bestimmun-
gen dieser Verordnung mit folgenden Maßgaben 
ausgebildet und geprüft: 

1. Die Ausbildung erfolgt je nach stufenbezoge-
nen Schwerpunkt der Ersten Staatsprüfung. § 
1 Abs. 2 findet keine Anwendung. 

2. Die Ausbildung in der Schule findet überwie-
gend in der Schule statt, für die die Referen-
darin oder der Referendar schwerpunktmäßig 
ausgebildet wird. Während der letzten drei 
Monate der Ausbildung findet kein selbstver-
antworteter Unterricht statt. § 6 Abs. 4 bis 6 
finden nur insoweit Anwendung, wie der indi-
viduelle Fortgang der Ausbildung die Ausbil-
dungsleistung zulässt. Die Entscheidung dar-
über trifft das Landesinstitut für Schule. §§ 5 
Abs. 2 und 7 Abs. 3 dieser Verordnung finden 
keine Anwendung. 

3. Die Prüfung erfolgt nach der Verordnung über 
die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an 
öffentlichen Schulen vom 12. November 2002 
(Brem.GBl. S. 535). §§ 8 bis 32 dieser Ver-
ordnung finden keine Anwendung. 

§ 34 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. No-
vember 2007 in Kraft.  
 

§ 34 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2015 in 
Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig treten die Lehrerausbildungsverord-
nung vom 28. Februar 2006 (Brem.GBl. S. 102 - 
221-i-6), geändert durch Gesetz vom 21. November 
2006 (Brem.GBl. S. 457), und die Verordnung über 
die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an öffentli-
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chen Schulen vom 12. November 2002 (Brem.GBl. 
S. 535 - 221-i-3) außer Kraft. 
 

(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Oktober 
2015 außer Kraft. 
 

(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Ok-
tober 2015 außer Kraft. 
 

 

 

 


